
Dem Sozialamt sind die Originale abzugeben! Sobald wir Kopien erstellt haben, erhalten Sie die Originale zurück.

Beilagen zum Gesuch um materielle Hilfe

Über die Person, welche das Gesuch stellt, sowie über deren im Haushalt lebende Ehegatten, Partner oder Kinder sind 

folgende Unterlagen beizubringen:

Einnahmen

· Lohnausweis der letzten drei Monate

· Lohnausweis und andere Unterlagen über Einnahmen von im Haushalt lebenden Partnern oder Kinder

· Abrechnungen der Arbeitslosenkasse der letzten drei Monate

· Trennungs- oder Scheidungsurteil mit Alimentenverpflichtungen

· Aufstellung über Unterstützungsleistungen von Verwandten

· Unterlagen über allfällige Stipendien

· Unterlagen über die Auszahlung von Kranken- und Unfallgeldern

· Unterlagen über den Bezug von Renten (IV, EL, SUVA, Militärversicherung, Alters-, Witwen- und Waisenrenten)

· Unterlagen über andere Einnahmen

Vermögen

· Auszüge aus sämtlichen Bankkontos aller Familienmitglieder

· Sparhefte und sonstige Wertpapiere aller Familienmitglieder

· Unterlagen über Motorfahrzeuge

· Aufstellung über Guthaben

· Unterlagen über Liegenschaften oder Grundstücke

· Letzte Steuererklärung

Ausgaben

· Mietvertrag der Wohnung plus allfällige Anzeigen von Mietzinserhöhungen

· letzte Nebenkostenabrechnung

· Ausweise über abgeschlossene Versicherungen (Hausrat, Privat-Haftpflicht, Lebensversicherung, 

      Auto-Haftpflicht usw.)

· Krankenkassenprämienausweise aller Familienmitglieder

· Unterlagen über Ausgaben für Verkehrsspesen (öffentliche oder private Verkehrsmittel)

· Unterlagen über Ausgaben für Bildung

Schulden

· Darlehensverträge

· Auszüge von überzogenen Bankkonten

· Aufstellung und Unterlagen über private Schulden

· Hypotheken

· Aufstellung über Mietzinsrückstände, ausstehende Versicherungsprämien, Alimentenrückstände usw.

Für Konkubinatspaare oder Wohngemeinschaften

· Konkubinatsvertrag

· schriftliche Aufstellung über die Verteilung der gemeinsamen Kosten

Für Personen, welche bereits Sozialhilfe bezogen haben
· Angabe der letzten Gemeinde, welche Sozialhilfe ausbezahlt hat


www.baeretswil.ch
Öffnungszeiten

Telefon direkt 044 939 90 41
Montag
08.30-11.30/14.00-18.00 Uhr

Telefax direkt 044 939 90 66
Dienstag
geschlossen


Mail sozialamt@baeretswil.ch
Mittwoch – Freitag
08.30-11.30 Uhr


